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Checkliste 

„Augenschutz“ 

 

 

Augenschutz (Schutz vor Augenschädigungen)  

In vielen Arbeitsbereichen und bei zahlreichen Tätigkeiten muss Augenschutz getragen wer-
den, da es oft nicht möglich ist, Werkzeuge und Maschinen so zu sichern, dass keine Gefähr-
dung für das Auge besteht. 
 
Schädigungen am Auge können durch mechanische, chemische oder optische Einwirkungen 
entstehen.   
 
In der Schweiz passieren an jedem Arbeitstag 165 Augenunfälle.  
Nach einem Unfall kann es sein, dass Sie nie wieder sehen - Ihr Leben lang. 
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Wer trägt wo und wann welchen Augenschutz 

 
 

 

1. Haben Sie abgeklärt, bei welchen Tätigkeiten Ihre Mitarbei-
tenden Augenschutz tragen müssen?  

Bei welchen Tätigkeiten Augenschutz getragen werden muss 
und welcher Augenschutz geeignet ist, erfahren Sie in erster Li-
nie aus Betriebs- und Bedienungsanleitungen oder Sicherheits-
datenblättern. 

 ja 

 nein 

2. Sind sämtliche Zonen und Arbeitsplätze, für die eine Augen-
schutz-Tragpflicht besteht, mit den Gebotszeichen „Augen-
schutz tragen“ bezeichnet? 

 ja 

 nein 

3. Sind benachbarte Arbeitsplätze durch Abschirmungen ge-
gen mechanische oder optische Einwirkungen geschützt? 

Z.B. mit mobilen oder feststehenden Schutzwänden oder räumli-
che Abtrennung. 

 ja 

 nein 

4. Wird die jeweilige Eignung des eingesetzten Augenschut-
zes an den einzelnen Arbeitsplätzen ermittelt und beurteilt? 

Z.B. bei Schleifarbeiten (Winkelschleifer) oder Bohrarbeiten über 
Kopf sind geschlossene Schutzbrillen oder Gesichtsschutzschil-
der zu tragen.  

 ja 

 nein 

 

5. Werden die Mitarbeitenden bei der Auswahl eines geeigne-
ten persönlichen Augenschutzes beteiligt?  

Durch die Mitwirkung der Betroffenen bei der Auswahl (z.B. Er-
probung des Schutzmittels) wird die Akzeptanz und Tragdisziplin 
positiv beeinflusst. 

Wichtig für die Akzeptanz sind insbesondere Tragkomfort, Aus-
sehen und individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Schutz-
mittels. 

 ja 

 nein 

 

 

6. Wird bei der Auswahl auch eine eventuelle Fehlsichtigkeit 
berücksichtigt? 

Z.B. Schutzbrille mit korrigierten Gläsern (Korrektionsschutz-
brille), Schutzbrille mit eingerasteten Korrekturgläsern (Zweitei-
lige Schutzbrille) oder Schutzbrille zum Tragen über Korrektions-
brille. 

 

 ja 

 nein 

 

7. Stehen geeignete Brillenreinigungsmittel in genügender 
Menge zur Verfügung? 

Die Mitarbeitenden sind über die Instandhaltung zu instruieren. 

 

 

 

 

 ja 

 nein 
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Instruktion 

 

8. Werden die Mitarbeitenden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
über die möglichen Gefahren für ihre Augen und die zu er-
greifenden Schutzmassnahmen anhand einer Betriebsanwei-
sung unterwiesen? 

 

 ja 

 nein 

9. Wird die notwendige Unterweisung bei Fehlverhalten und in 
regelmässigen Abständen wiederholt und deren Durchfüh-
rung dokumentiert? 

 

 ja 

 nein 

 

Überprüfung 

 

10. Wird das Tragen des Augenschutzes (Tragdisziplin) regel-
mässig überprüft? 

 

 ja 

 nein 

11. Werden Massnahmen ergriffen, wenn Mitarbeitende den Au-
genschutz bei gefährdenden Tätigkeiten nicht tragen? 

Mögliche Massnahmen sind: Schulen und sensibilisieren der Mit-
arbeitenden (Film: Einen Augenblick bitte!), Schriftliche Verwar-
nung der fehlbaren Mitarbeitenden, Versetzung an anderen Ar-
beitsplatz wo keine Brillentragpflicht besteht, im Extremfall Kündi-
gung aussprechen. 

 ja 

 nein 

 

Nachweis 

 

12. Werden die Motive für die mangelnde Akzeptanz und das 
Nichttragen des Augenschutzes durch die Mitarbeitenden er-
mittelt und ausgewertet? 

 

 ja 

 nein 

13. Ist sichergestellt, dass Verschleissteile eines defekten Au-
genschutzes in kurzer Frist ersetzt werden können, bzw. der 
Augenschutz ersetzt wird? 

 

 ja 

 nein 

14. Tragen auch Vorgesetzte und Besucher in den vorgeschrie-
benen Bereichen konsequent den notwendigen Augenschutz, 
bzw. die insgesamt notwendige persönliche Schutzausrüs-
tung? 

 

 ja 

 nein 

 

Checkliste ausgefüllt durch: 

Datum: Name: Abteilung: Visum: 
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Massnahmenplanung: Augenschutz 

 
 

Nr. Zu erledigende Massnahme Termin Beauftragte  erledigt Bemerkungen geprüft 

   Person Datum Visum  Datum Visum 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 


